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Gesetz über die Verfahren zur Verbesserung des Hochwasser- 

schutzes am Rhein von der Illmündung bis zum Bodensee 
 

 

Anträge der Redaktionskommission vom 2. Juni 2025 

 

 

Art. 2:    Als Hochwasserschutzprojekt Alpenrhein gilt die innerstaatliche 

Umsetzung des Gemeinsamen Werks gemässnach Art. 1 des 

Staatsvertrags vom ●● zwischen der Schweizerischen Eidgenos-

senschaft und der Republik Österreich über die Verbesserung des 

Hochwasserschutzes am Rhein von der Illmündung bis zum 

Bodensee. 

 

 

Art. 4  Abs. 1:  Soweit erforderlich holt die zuständige kantonale Stelle von allen 

gebietsmässig betroffenen politischen Gemeinden, sowie von den 

zuständigen kantonalen Fachstellen und von den zuständigen 

Bundesbehörden Stellungnahmen zum Hochwasserschutzprojekt 

Alpenrhein und den eingereichten Projektunterlagen ein. 

 

 

Art. 5  Abs. 1:  Die Projektunterlagen und die Stellungnahmen werden in den 

gebietsmässig betroffenen politischen Gemeinden unter Eröffnung 

einer Einsprachefrist von dreissig30 Tagen elektronisch öffentlich 

aufgelegt. 

 

 

Art. 6  Abs. 2:  Die Einsprachen werden den Gesuchstellenden, den gebietsmäs-

sig betroffenen politischen Gemeinden, sowie den zuständigen 

kantonalen Fachstellen und den zuständigen Bundesbehörden zur 

Stellungnahme zugestellt. 

 

 

Art. 7  Abs. 2:  Ist die Projektänderung klein und unbedeutend, werden die Be-

troffenen mit eingeschriebenem Brief unter Eröffnung einer Ein-

sprachefrist von dreissig30 Tagen in Kenntnis gesetzt, soweit 

diese der Projektänderung nicht schriftlich zugestimmt haben. 

 

 

Art. 14: Soweit dieser Erlass keine Vorschriften enthält, finden für das Ver-

fahren insbesondere die Bestimmungen des Wasserbaugesetzes  

vom 17. Mai 20091, des Strassengesetzes vom 12. Juni 19882, 

des Gesetzes über die Gewässernutzung vom 5. Dezember 

19603, des Planungs- und Baugesetzes vom 5. Juli 20164 sowie 

des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Mai 

19655 Anwendung.: 

                                                   
1  sGS 734.1. 
2  sGS 732.1. 
3  sGS 751.1. 
4  sGS 731.1. 
5  sGS 751.1. 
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a) des Wasserbaugesetzes vom 17. Mai 20096; 

b) des Strassengesetzes vom 12. Juni 19887; 

c) des Gesetzes über die Gewässernutzung vom 5. Dezember 

19608; 

d) des Planungs- und Baugesetzes vom 5. Juli 20169; 

e) des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 

16. Mai 196510. 

 

 

                                                   
6  sGS 734.1. 
7  sGS 732.1. 
8  sGS 751.1. 
9  sGS 731.1. 
10  sGS 751.1. 
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